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Kritische Artikel im EU-Verfassungsvertrag

grün positiv
rot negativ

ARTIKEL I-41
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf 
zivile und militärische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die 
Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, 
Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
(3) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern. Es wird eine Agentur für die Bereiche Entwicklung 
der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische 
Verteidigungsagentur) eingerichtet, deren Aufgabe es ist, den operativen Bedarf 
zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung von
Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des 
Verteidigungssektors beizutragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls 
durchzuführen, sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der 
Fähigkeiten und der Rüstung zu beteiligen sowie den Rat bei der Beurteilung der 
Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen.
(4) Europäische Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer 
Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des 
Außenministers der Union oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der 
Außenminister der Union kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission 
den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union 
vorschlagen.
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die 
militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten 
Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind, 
begründen eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. 
Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel III-312. Sie berührt nicht 
die Bestimmungen des Artikels III-309.
(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den 
grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik regelmäßig gehört. Es wird über ihre Entwicklung auf dem 
Laufenden gehalten.

ARTIKEL III-309
(1) Die in Artikel I-41 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung 
die Union auf zivile und militärische Mittel zurückgreifen kann, umfassen 
gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und 
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Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, 
Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie 
Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden 
schaffender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach 
Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus 
beigetragen werden, unter anderem auch durch die Unterstützung für Drittländer
bei der Bekämpfung des Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.
(2) Der Rat erlässt die Europäischen Beschlüsse über Missionen nach Absatz 
1; in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang der Missionen sowie die für sie 
geltenden allgemeinen Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der 
Außenminister der Union sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und 
ständigem Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für 
die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen.

ARTIKEL III-311
(1) Aufgabe der nach Artikel I-41 Absatz 3 errichteten, dem Rat unterstellten 
Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, 
Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) ist es,
a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und der Beurteilung, ob die von den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen erfüllt wurden, mitzuwirken;
b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung 
effizienter und kompatibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken;
c) multilaterale Projekte zur Erfüllung der Ziele im Bereich der militärischen 
Fähigkeiten vorzuschlagen , und für die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Programme sowie die Verwaltung spezifischer 
Kooperationsprogramme zu sorgen;
d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, 
gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie Studien zu technischen Lösungen, die 
dem künftigen operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren und zu planen;
e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der 
industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors und für einen 
wirkungsvolleren Einsatz der Verteidigungsausgaben
ermittelt werden, und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen.
(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Europäischen 
Verteidigungsagentur teilnehmen. Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen 
Europäischen Beschluss, in dem die Rechtsstellung, der Sitz und die 
Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dieser Beschluss trägt dem 
Umfang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der Agentur Rechnung.
Innerhalb der Agentur werden spezielle Gruppen gebildet, in denen 
Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemeinsame Projekte durchführen. Die 
Agentur versieht ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der 
Kommission.

ARTIKEL III-144
Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union 
für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als 
demjenigen des Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe dieses 
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Unterabschnitts verboten.
Durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz kann die Anwendung dieses 
Unterabschnitts auf Erbringer von Dienstleistungen ausgedehnt werden, welche 
die Staatsangehörigkeit eines Drittlandes besitzen und innerhalb der Union 
ansässig sind.

ARTIKEL III-177
Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels I-3 umfasst 
nach Maßgabe der Verfassung die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer 
engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt 
und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen 
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.
Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verfassung und der darin 
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die 
Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, 
die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses 
Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des 
Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen 
sollen.
Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der 
folgenden richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde 
öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft 
finanzierbare Zahlungsbilanz.
ABSCHNITT 1
WIRTSCHAFTSPOLITIK
ARTIKEL III-178
Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, dass sie im Rahmen der 
in Artikel III-179 Absatz 2 genannten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele der 
Union im Sinne des Artikels I-3 beitragen. Die Mitgliedstaaten und die Union 
handeln im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert
wird, und halten sich dabei an die in Artikel III-177 genannten Grundsätze.
WÄHRUNGSPOLITIK
ARTIKEL III-185
(1) Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken ist es, die 
Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung dieses Ziels 
möglich ist, unterstützt das Europäische System der Zentralbanken die allgemeine 
Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in Artikel I-3 festgelegten 
Ziele der Union beizutragen. Das Europäische System der Zentralbanken handelt 
im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und 
hält sich dabei an die in Artikel III-177 genannten Grundsätze.
ARTIKEL I-3
Die Ziele der Union
(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit 
freiem und unverfälschtem Wettbewerb.
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ARTIKEL I-3
Die Ziele der Union
(3) Die Union wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage 
eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an 
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den 
wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt.

ARTIKEL III-117
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und der Maßnahmen in den in 
diesem Teil genannten Bereichen trägt die Union den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung.
ARTIKEL III-118
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und der Maßnahmen in den in 
diesem Teil genannten Bereichen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zu bekämpfen.
ARTIKEL III-119
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und 
Durchführung der Politik und der Maßnahmen in den in diesem Teil genannten 
Bereichen, insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, 
einbezogen werden.
ARTIKEL III-120
Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und 
Durchführung der Politik und der Maßnahmen der Union in den anderen 
Bereichen Rechnung getragen.

ARTIKEL I-4
Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung
(1) Der freie Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die 
Niederlassungsfreiheit werden von der Union und innerhalb der Union nach 
Maßgabe der Verfassung gewährleistet.

ARTIKEL II-63
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die 
Selektion von Menschen zum Ziel haben,
c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur 
Erzielung von Gewinnen zu nutzen,
d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.

ARTIKEL II-65
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(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.

ARTIKEL II-67
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihrer Kommunikation.

ARTIKEL II-71
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht 
schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne 
behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und 
weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.

ARTIKEL II-97
Umweltschutz
Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität 
müssen in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden.

ARTIKEL II-101
Recht auf eine gute Verwaltung
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den 
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und 
innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden.

ARTIKEL II-104
Petitionsrecht
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten.

Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung
Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer
Völker zu fördern. Die Union bietet ihren Bürgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem
Wettbewerb. Die Union strebt ein Europa der nachhaltigen Entwicklung auf
der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums, der Preisstabilität,
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, eines hohen
Maßes an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität an. Sie
unterstützt den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Sie
bekämpft Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert Gerechtigkeit und
sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frau und Mann, die Solidarität
zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. Sie
fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.
(aus BUERGER.PDF)


